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1. Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Kalkar über die Absicht zur Einziehung  
einer Verkehrsfläche 

 
Die Stadt Kalkar beabsichtigt, dem Parkplatz an der Schloßstraße in der Gemarkung Grieth, Flur 2, 
Flurstück 2, die Eigenschaft einer öffentlichen Parkplatzfläche zu entziehen. 
Die Einziehung dieser Parkplatzfläche soll mit Wirkung vom 17. April 2014 erfolgen. 
 

Das Vorhaben zur Einziehung dieser Parkplatzfläche wird hiermit gemäß § 7 des Straßen- und Wege-
gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.1995 (GV NRW S. 1028, 1996 S. 81, 141, 216, 355, 2007 S. 327), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 22.12.2011 (GV NRW S. 731), bekanntgemacht, um Gelegenheit zu Einwen-
dungen zu geben. 
 

Eine Flurkarte, aus der die Lage der einzuziehenden Parkplatzfläche ersichtlich ist, kann während der 
Dienststunden  

Montag bis Freitag vormittags  von 08.00 Uhr bis 12.15 Uhr, 
Montag bis Mittwoch nachmittags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag nachmittags von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr, 

im Verwaltungsneubau, Markt 20, Zimmer 207, eingesehen werden. 
 
Kalkar, den 7. Januar 2014 
 
Gerhard Fonck 

Bürgermeister 
 
 

2. Öffentliche Bekanntmachung des Wahlleiters der Stadt Kalkar über die Auffor-
derung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl der Vertretung der 
Stadt Kalkar am 25. Mai 2014 

 
Gemäß § 24 der Kommunalwahlordnung - KWahlO - vom 31.08.1993 (GV NRW S. 592, ber. S. 967), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 03.12.2013 (GV NRW S. 730), fordere ich zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen auf. 
 

Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden, die vom Wahlleiter der 

Stadt Kalkar, Rathaus, Markt 20, 47546 Kalkar, Zimmer 34, 

während der Dienststunden  montags bis freitags 08.00 Uhr bis 12.15 Uhr, 
 montags  14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
 donnerstags 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr, 
kostenlos abgegeben werden. 
 

Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 des Kommunalwahlgesetzes - KWahlG - in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30.06.1998 (GV NRW S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 01.10.2013 (GV NRW S. 564), und der §§ 25, 26 und 31 KWahlO weise ich hin. 
 

Insbesondere bitte ich zu beachten: 
 

1. Allgemeines 
 
1.1 Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 

(Parteien), von Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von einzelnen Wahlbe-
rechtigten (Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen), von diesen allerdings keine Reserveliste, 
eingereicht werden. 

 
1.2 Als Bewerber/Bewerberin einer Partei oder einer Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag 

nur benannt werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet hierzu 
gewählt worden ist. 
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Kommt eine derartige Versammlung nicht zustande, so kann die Partei oder Wählergruppe  
ihre Bewerber/Bewerberinnen in einer Versammlung von Wahlberechtigten aufstellen lassen. 
Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Unionsbürger/  
Unionsbürgerinnen), die in Deutschland wohnen, sind unter den gleichen Voraussetzungen 
wie Deutsche wählbar. 
 
Die Bewerber/Bewerberinnen und die Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlungen 
sind in geheimer Wahl zu wählen. Entsprechendes gilt für die Festlegung der Reihenfolge der 
Bewerber/Bewerberinnen auf der Reserveliste und für die Bestimmung eines Bewerbers/einer 
Bewerberin als Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für einen anderen Bewerber/eine andere 
Bewerberin. Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage des Zusammentritts der Versammlung im 
Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 
 
Als Vertreter/Vertreterin für eine Vertreterversammlung kann nur gewählt werden, wer am  
Tage des Zusammentritts der zur Wahl der Vertreter/Vertreterinnen einberufenen Versamm-
lung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 
 
Die Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlung und die Bewerber/Bewerberinnen 
sind frühestens ab dem 42. Monat nach Beginn der laufenden Wahlperiode - also ab dem 
21. März 2013 -, die Bewerber/Bewerberinnen für die Wahlbezirke frühestens nach der öffent-
lichen Bekanntgabe der Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke zu wählen. 
Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hierfür vorgesehene Stelle kann gegen den 
Beschluss einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch erheben. Auf einen solchen 
Einspruch ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig. 
Das Nähere über die Wahl der Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlung, über die 
Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über 
das Verfahren für die Wahl des Bewerbers/der Bewerberin regeln die Parteien und Wähler-
gruppen durch ihre Satzungen. 
 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber/der Bewerberinnen mit An-
gaben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mit-
glieder, Vertreter/Vertreterinnen oder Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstimmung ist mit 
dem Wahlvorschlag einzureichen.  
 
Hierbei haben der Leiter/die Leiterin der Versammlung und zwei von dieser bestimmte Teil-
nehmer/Teilnehmerinnen gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die 
Wahl der Bewerber/Bewerberinnen für die Vertretung in geheimer Abstimmung erfolgt ist.  
Hinsichtlich der Reservelisten hat sich die Versicherung an Eides statt auch darauf zu er-
strecken, dass die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber/Bewerberinnen und die Bestim-
mung der Ersatzbewerber/Ersatzbewerberinnen in geheimer Abstimmung erfolgt sind.  
 
Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherung an Eides 
statt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines 
gültigen Wahlvorschlags. 

 
1.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden Wahl-

periode nicht ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung, in der Vertretung des zuständi-
gen Kreises, im Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlages aus dem Land im Bundestag 
vertreten, so kann sie einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie nachweist, dass sie  
einen nach demokratischen Grundsätzen gewählten Vorstand, eine schriftliche Satzung und 
ein Programm hat; dies gilt nicht für auf Landesebene organisierte Parteien, die die Unter-
lagen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, Abs. 4 des Parteiengesetzes bis zum Tage der 
Wahlausschreibung ordnungsgemäß beim Bundeswahlleiter eingereicht haben. 
 

Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert sind, gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 KWahlG 
dem Bundeswahlleiter die Unterlagen eingereicht haben und wo und bis zu welchem Zeitpunkt 
Anträge auf Bestätigung der ordnungsgemäßen Einreichung von Satzung und Programm von 
Parteien und Wählergruppen eingereicht werden können, hat das Ministerium für Inneres und 
Kommunales öffentlich bekannt gemacht (MBl. NRW Ausgabe 2013, Nr. 28 vom 26.11.2013, 
Seite 499). 

 
 
 



Amtsblatt der Stadt Kalkar  Nr. 1/2014 vom 16. Januar 2014   Seite 4  
 
 

 

2. Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk 
 
2.1 Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach dem Muster der Anlage 11 a zur KWahlO 

eingereicht werden. Er muss enthalten: 
 

• den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahl-
vorschlag einreicht; Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen können 
durch ein Kennwort gekennzeichnet werden; 

 

• Familiennamen, Vornamen, Beruf, Tag der Geburt, Geburtsort und Anschrift (Hauptwoh-
nung) sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers/der Bewerberin; bei Beamten/Beamtin-
nen und Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch 
der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung oder An-
stalt, bei der sie beschäftigt sind, anzugeben. 

 
Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschrift der Vertrauensperson und der stellvertre-
tenden Vertrauensperson enthalten. 

 
2.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahlgebiet zustän-

digen Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Bei anderen Wahlvorschlägen 
muss mindestens ein Unterzeichner/eine Unterzeichnerin seine/ihre Unterschrift auf dem 
Wahlvorschlag selbst leisten. 

 
2.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen ferner von 

mindestens fünf Wahlberechtigten des Wahlbezirks, für den der Kandidat/die Kandidatin 
aufgestellt ist, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; dies gilt auch für Wahl-
vorschläge von Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen. Die Wahlberechtigung ist nachzu-
weisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahlberechtigung 
der Unterzeichner/Unterzeichnerinnen bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraus-
setzung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags, es sei denn, der Nachweis 
kann infolge von Umständen, die der/die Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten 
hat, nicht rechtzeitig erbracht werden. 

 
2.4 Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk von mindestens fünf Wahlberechtigten des 

Wahlbezirks unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach 
Anlage 14 a zur KWahlO zu erbringen. Dabei ist folgendes zu beachten: 
 

• Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter kostenfrei geliefert. Bei der An-
forderung sind der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die 
den Wahlvorschlag einreichen will, bei Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen das Kenn-
wort, sowie Familienname, Vornamen und Wohnort des/der vorzuschlagenden Bewer-
bers/Bewerberin anzugeben. Parteien und Wählergruppen haben ferner die Aufstellung 
des Bewerbers/der Bewerberin in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung nach § 17 
KWahlG zu bestätigen. Der Wahlleiter hat die in Satz 2 genannten Angaben im Kopf der 
Formblätter zu vermerken. 

 

• Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen dies auf dem 
Formblatt persönlich und handschriftlich unterschreiben. Die Angaben zum Familienamen, 
Vornamen, Tag der Geburt und zur Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners/der  
Unterzeichnerin sowie der Tag der Unterzeichnung sollen vom Unterzeichner/von der  
Unterzeichnerin persönlich und handschriftlich ausgefüllt werden. 

 

• Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin ist auf dem Formblatt oder gesondert eine 
Bescheinigung seiner/ihrer Gemeinde nach dem Muster der Anlage 15 zur KWahlO beizu-
fügen, dass er/sie im Wahlbezirk wahlberechtigt ist. 

 

• Ein Wahlberechtigter/Eine Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; 
hat jemand mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine/ihre Unterschrift auf allen 
weiteren Wahlvorschlägen ungültig; die gleichzeitige Unterzeichnung einer Reserveliste 
bleibt unberührt.  
Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Bewerber/die Bewerberin ist zulässig. 
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• Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen dürfen erst nach Aufstellung des Be-
werbers/der Bewerberin durch eine Mitglieder- oder Vertreterversammlung unterzeichnet 
werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig. 

 
2.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 

 

• Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der Bewerberin nach dem Muster der An-
lage 12 a zur KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster 
der Anlage 11 a zur KWahlO abgegeben werden.  
Die ordnungsgemäße Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der Ein-
reichungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags. 

 

• Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage 13 a zur KWahlO; die Be-
scheinigung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11 a zur 
KWahlO erteilt werden. 

 

• Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wählergruppen eine Ausfertigung der Nieder-
schrift über die Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung der Bewer-
ber/Bewerberinnen mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen Versicherungen 
an Eides statt; ihrer Beifügung bedarf es nicht, soweit eine Ausfertigung der Niederschrift 
und der Versicherungen an Eides statt einem anderen Wahlvorschlag im Wahlgebiet bei-
gefügt ist (siehe auch Nr. 1.2 dieser Bekanntmachung). 

 

• Die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigungen des 
Wahlrechts der Unterzeichner/Unterzeichnerinnen, sofern der Wahlvorschlag von Wahlbe-
rechtigten des Wahlbezirks unterzeichnet sein muss. 

 

• Sofern sich Beamte/Beamtinnen oder Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen nach § 13 Abs. 1 
oder 6 des KWahlG bewerben, eine Bescheinigung über ihr Dienst- oder Beschäftigungs-
verhältnis, falls der Wahlleiter dies zur Behebung von Zweifeln für erforderlich hält. 

 
3. Wahlvorschläge für die Reserveliste 

 
3.1 Für die Reserveliste können nur Bewerber/Bewerberinnen benannt werden, die für eine Partei 

oder Wählergruppe auftreten. Die Reserveliste muss von der für das Wahlgebiet zuständigen 
Leitung unterzeichnet sein. 

 
3.2 Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11 b zur KWahlO eingereicht werden. Sie 

muss enthalten: 
 

• den Namen der Partei oder Wählergruppe, die die Reserveliste einreicht; 

•  Familiennamen, Vornamen, Beruf, Tag der Geburt, Geburtsort und Anschrift sowie 
Staatsangehörigkeit der Bewerber/Bewerberinnen in erkennbarer Reihenfolge; bei Beam-
ten/Beamtinnen und Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG 
sind auch der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung 
oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, anzugeben. 

 

Die Reserveliste soll ferner Namen und Anschrift der Vertrauensperson und der stellvertreten-
den Vertrauensperson enthalten. 
Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass ein Bewerber/eine Bewerberin, unbe-
schadet der Reihenfolge im Übrigen, Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für einen/eine im 
Wahlbezirk oder für einen/eine auf einer Reserveliste aufgestellten Bewerber/aufgestellte Be-
werberin sein soll. 

 
3.3 Soll ein Bewerber/eine Bewerberin auf der Reserveliste Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für 

einen/eine im Wahlbezirk oder für einen/eine auf der Reserveliste aufgestellten anderen Be-
werber/aufgestellte andere Bewerberin sein (§ 16 Abs. 2 KWahlG), so muss die Reserveliste 
ferner enthalten: 
 

• den Familien- und die Vornamen des/der zu ersetzenden Bewerbers/Bewerberin, 

•  den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Reserveliste, in dem oder unter der der/die 
zu ersetzende Bewerber/Bewerberin aufgestellt ist. 
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3.4 Reservelisten der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen außerdem 
von mindestens elf Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. 
Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern nach dem Muster der Anlage 14 b zur 
KWahlO zu erbringen; bei Anforderung der Formblätter ist die Bezeichnung der Partei oder 
Wählergruppe anzugeben. Für die Unterzeichnung gelten Nr. 2.3 und Nr. 2.4 entsprechend. 

 
3.5 Nr. 2.5 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass die Zustimmungserklärung der Bewerber/ der 

Bewerberinnen auf der Reserveliste nach dem Muster der Anlage 11 b oder einzeln nach dem 
Muster der Anlage 12 b zur KWahlO abzugeben ist. Einer Bescheinigung der Wählbarkeit be-
darf es nicht, soweit Bewerber/Bewerberinnen gleichzeitig für einen Wahlbezirk aufgestellt 
sind und die Bescheinigung dem Wahlbezirksvorschlag beigefügt ist. 

 
Die Wahlvorschläge für die Wahl der Vertretung der Stadt Kalkar sind spätestens bis zum 48. Tag 
vor der Wahl (07.04.2014), 18.00 Uhr (Ausschlussfrist!), beim Wahlleiter der Stadt Kalkar, Rathaus, 
Markt 20, 47546 Kalkar, Zimmer 30, einzureichen. Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge 
frühzeitig vor diesem Termin einzureichen, damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschlä-
ge berühren, vorher noch behoben werden können. 
 
Auf die Bekanntmachung über die Abgrenzung der Wahlbezirke vom 31.07.2013, veröffentlicht im Be-
kanntmachungskasten der Stadt Kalkar, Rathaus, in der Zeit vom 05.08. bis 30.09.2013, wird hinge-
wiesen. 
 
Kalkar, den 8. Januar 2014 
 
S T A D T   K A L K A R 
     Der Bürgermeister 
       als Wahlleiter 
 
     Gerhard Fonck 

 
 

3. Bekanntmachung über die Festsetzung eines Erörterungstermins 

 
Antrag des Deichverbandes Xanten-Kleve auf Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens gem. 
§ 68 WHG, § 152 LWG, §§ 3 ff. UVPG zur Durchführung einer Deichsanierungsmaßnahme am Rhein, 
1. Abschnitt, 5. Baulos „Grieth bis Hof Knollenkamp“ im Bereich rd. Rhein-km 845,1 bis 846,7. 
 
Der Erörterungstermin zu dem o. g. Verfahren findet am Dienstag, den 11.02.2014 ab 9:30 Uhr im 
Ratssaal der Stadt Kalkar (Historisches Rathaus), Markt 20, 47546 Kalkar, statt.  
 

Erforderlichenfalls wird der Termin am folgenden Tag ab 9:30 Uhr fortgesetzt. 
 

Der Termin dient dazu, die rechtzeitig gegen das o. g. Vorhaben erhobenen Einwendungen sowie die 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Betroffenen zu dem Vorhaben mit dem Deichverband 
Xanten-Kleve als Träger des Vorhabens, den Behörden, den Personen, die Einwendungen erhoben 
haben, sowie den übrigen Betroffenen zu besprechen. Die Teilnahme am Termin ist jeder Person, de-
ren Belange von dem Vorhaben berührt werden, freigestellt. Die Vertretung durch eine Bevollmächtigte 
oder einen Bevollmächtigten ist möglich. Die/Der Bevollmächtigte hat die Bevollmächtigung durch eine 
schriftliche Vollmacht nachzuweisen und diese zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben. 
 
Ich weise darauf hin, dass bei Ausbleiben einer oder eines Beteiligten in dem Erörterungstermin auch 
ohne sie oder ihn verhandelt werden kann, dass verspätete Einwendungen ausgeschlossen sind und 
dass das Anhörungsverfahren mit Schluss der Verhandlung beendet ist. Durch die Teilnahme am Erör-
terungstermin oder durch Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet. 
 
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 
 
Bezirksregierung Düsseldorf 
- Obere Wasserbehörde - 54.04 
Im Auftrag  
gez. Kuntzsch 
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Die Bekanntmachung über die Festsetzung eines Erörterungstermins wird hiermit öffentlich bekannt-
gemacht. 
 
Kalkar, den 10. Januar 2014 
 
Gerhard Fonck 

Bürgermeister 
 
 

4. Ratsbeschluss über die 45. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 020 - Wissel-Süd - 

 
Der Rat der Stadt Kalkar hat in seiner Sitzung am 14.11.2013 gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I, S. 1548), in Verbindung mit § 7 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 01.10.2013 
(GV NRW S. 564), die 45. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 020 - Wissel-Süd - be-
schlossen. 
 

Ziel der Änderung ist die städtebauliche Nachverdichtung des Baugebietes Wissel durch Ausweisung 
eines „Allgemeinen Wohngebietes“ für das Grundstück Gemarkung Wissel, Flur 10, Flurstück 922. 
 

Der Bebauungsplan liegt im Fachbereich 2 - Planen, Bauen, Umwelt - der Stadt Kalkar, Verwaltungs-
neubau, Markt 20, Zimmer 315, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
 
Hinweise 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltend-
machung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch die-
sen Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. Da-
nach kann ein Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 - 44 
BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruches 
dadurch herbeiführen, dass die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichti-
gen beantragt wird. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
nur beachtlich sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Stadt Kalkar geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, ist dar-
zulegen. 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Mit dieser Bekanntmachung wird der Beschluss über die 45. vereinfachte Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 020 - Wissel-Süd - öffentlich bekannt gemacht. 
 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW kann gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
 durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
 nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver
 letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Kalkar, den 10. Januar 2014 
 
Gerhard Fonck 

Bürgermeister 
 
 

5. Ratsbeschluss über die 46. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 020 - Wissel-Süd - 

 
Der Rat der Stadt Kalkar hat in seiner Sitzung am 14.11.2013 gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I, S. 1548), in Verbindung mit § 7 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 01.10.2013 
(GV NRW. S. 564), die 46. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 020 - Wissel-Süd - be-
schlossen. 
 

Zielstellung ist die Verschiebung des im verbindlichen Bauleitplan festgesetzten Baufensters um 3 m in 
nördliche Richtung zur besonderen Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung im Bereich 
der Flurstücke 968 und 994 (teilweise), alle Flur 10, Gemarkung Wissel. 
 

Der Bebauungsplan liegt im Fachbereich 2 - Planen, Bauen, Umwelt - der Stadt Kalkar, Verwaltungs-
neubau, Markt 20, Zimmer 315, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
 
Hinweise 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltend-
machung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch die-
sen Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. Da-
nach kann ein Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 - 44 
BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruches 
dadurch herbeiführen, dass die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichti-
gen beantragt wird. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
nur beachtlich sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Stadt Kalkar geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, ist dar-
zulegen. 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Mit dieser Bekanntmachung wird der Beschluss über die 46. vereinfachte Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 020 - Wissel-Süd - öffentlich bekannt gemacht. 
 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW kann gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
 durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
 nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver
 letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Kalkar, den 10. Januar 2014 
 
Gerhard Fonck 
Bürgermeister 
 
 

6. Ratsbeschluss über die Aufstellung und die Durchführung der frühzeitigen  
Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 072 - Kurfürstendamm/Teilbereich 1 - 

 
Der Rat der Stadt Kalkar hat in seiner Sitzung am 14.11.2013 gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) 
in Verbindung mit § 13 a BauGB jeweils in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I, S. 1548), die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 072 - Kurfürstendamm/Teilbereich 1 - beschlossen. 
 

Der Bebauungsplan wird ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 
 

Zielstellung der Bebauungsplanaufstellung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen 
zur städtebaulichen Neuordnung von Grundstücken im Umfeld der Straßen Behrnenweg, Kurfürsten-
damm und der stillgelegten Bahnlinie Xanten-Kleve für die Realisierung von Wohnnutzungen. 
 

Der Planbereich ist in der nachstehenden Skizze dargestellt. 
 

 
 
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 (1) BauGB öffentlich bekanntgemacht. 
 

Die Öffentlichkeit wird über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen 
der Planung gemäß § 3 (1) BauGB in der Zeit  
 

vom 27. Januar 2014 bis 28. Februar 2014 einschließlich 
unterrichtet. 

Aufstellungsbereich 
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Der interessierten Öffentlichkeit werden in der vorgenannten Zeit die allgemeinen Ziele, Zwecke und 
Auswirkungen der Planung im Fachbereich 2 - Planen, Bauen, Umwelt - der Stadt Kalkar, Verwaltungs-
neubau, Markt 20, Zimmer 315, während der Dienststunden  
 

Montag bis Freitag vormittags  von 08.00 Uhr bis 12.15 Uhr, 
Montag bis Mittwoch nachmittags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag nachmittags von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr, 

dargelegt.  
 
Dabei wird gleichzeitig Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 
 
Kalkar, den 10. Januar 2014 
 
Gerhard Fonck 

Bürgermeister 
 
 
 


